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► Nr.  VO/2023/12354
öffentlich

Lübeck, 30.06.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Westerauer Stiftung: Feststellung des Jahresabschlusses 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

10.07.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
29.08.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
31.08.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1) Gemäß § 92Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 StiftungsG S-H wird hiermit der Jahresabschluss 

2020 mit einem Jahresüberschuss von 596,17 € festgestellt, der im JA 2021 der Freien 
und der Zweckrücklage zugeführt wird.

2) Der anliegende Prüfbericht des Prüfungsamtes, der am 28.06.2023 im Prüfungsausschuss 
(VO/2023/12292) abschließend beraten wurde, wird zur Kenntnis genom-
men.                                                                                                        

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 –Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Gemäß GO muss die Bürgerschaft formal den jeweiligen Jahresabschluss beschließen.

Anlagen:
Abschluss nebst Prüfbericht

Bürgermeister Jan Lindenau
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Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 
einschließlich des Lageberichtes und des 
Anhangs zum 31.12.2020 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Westerauer Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird gemäß § 5 ihrer 

Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) verwaltet. 

Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die Jahresabschlüsse 

(JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Westerauer Stiftung für das Haushaltsjahr 2020 wurden 

vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 12. August 2022 vom Bürgermeister der HL 

unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 91 Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten nach Abschluss 

des Haushaltsjahres aufzustellen.  

Er ist gemäß § 44 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) spätestens bis zum 

01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. 

Der Jahresabschluss 2020 ist somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und 

vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und des Lageberichts 2020 erfolgt gemäß § 92 Abs. 1 GO in 

Verbindung mit § 116 Abs. 1 Nr. 1 GO durch das RPA. Nach Abschluss der Prüfung legt der Bürgermeister 

gemäß § 92 Abs. 3 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem Schlussbericht des 

RPA der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und 

Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken 

und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden Jahresabschlusses hat das RPA von dieser 

Regelung Gebrauch gemacht. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des zugehörigen Lageberichtes ist in der Zeit von Januar 2023 bis 

Februar 2023 durch das RPA erfolgt. Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von 

Wesentlichkeitsgrenzen durchgeführt. Soweit in diesem Bericht Vorjahreswerte angegeben werden, 

beziehen sich diese auf Werte des zum Stichtag 31.12.2019 erstellten Jahresabschlusses. 

 

3 Vorjahre 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme 

der Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2010-2019 

Zweckrücklage und 

freie Rücklage 

Die Zweckrücklage 

und die freie 

Rücklage sind 

richtigerweise der 

Kontenart 203 

Ergebnisrücklage 

zuzuordnen 

Die Verwaltung teilt 

diese Auffassung. 

Die Verwaltung will 

die Bilanz anpassen, 

sobald die 

Stiftungsaufsicht der 

Umstellung der 

Auflösung des 

„Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunter-

schied“ zugestimmt 

hat. 

JA 2011 

Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunter-

schied 

Es wurde die 

Gliederung des 

Eigenkapitals 

bemängelt. 

Die Verwaltung hat 

den Vorgang der 

Stiftungsaufsicht 

zur Stellungnahme 

vorgelegt. 

Laut Lagebericht 

2020 soll diese 

Position im 

Wirtschaftsjahr 2021 

dem Stiftungskapital 

zugeordnet werden. 

JA 2013 

Aufwendungen Sach- 

und Dienstleistungen 

Die Bewirtschaftung 

durch den Bereich 

Stadtwald in 2012 + 

2013 war defizitär. 

Eine Lösung wird 

angestrebt. Die 

Kündigung des 

Dienstleistungs-

vertrages erfolgte 

zunächst zum 

31.12.2020. 

Der Vertrag wurde 

bis zum 31.12.2022 

verlängert.  

Es besteht 

Übereinstimmung 

darin, dass der 

Vertrag bis zur 

endgültigen 

Regelung fortgesetzt 

wird. 
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Thema RPA-Bericht Stellungnahme 

der Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2014 

Inventur 2014 2013/2014 fand eine 

Forstinventur statt. 

Das Ergebnis wurde 

im Lagebericht nicht 

berücksichtigt. 

Für die Zukunft ist 

die Aufnahme der 

Ergebnisse der 

aktuellsten 

Inventur im 

Lagebericht 

vorgesehen. 

Die Umsetzung ist 

bisher noch nicht 

erfolgt. 

4 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. Der 

Haushaltsplan 2020 für die Westerauer Stiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 26.09.2019 

beschlossen (VO/2019/07966). Gemäß § 78 Abs. 1 GO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr 

für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden 

Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen 

Verpflichtungsermächtigungen. Die allgemeinen Planungsgrundsätze sind in § 10 GemHVO-Doppik 

geregelt. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2020 wurden folgendermaßen festgesetzt: 

Tabelle 2: Haushaltsplanung 2020 

Plandaten Erträge Aufwendungen Ergebnis lfd. 

Verwaltungstätigkeit  

Ergebnisplan  12.200 EUR 13.400 EUR - 1.200 EUR 

Plandaten Einzahlungen Auszahlungen Finanzmittelüber-/ 

-unterschuss 

Finanzplan    

Laufende 

Verwaltungstätigkeit 

12.200 EUR 13.400 EUR - 1.200 EUR 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Saldo Finanzplan 12.200 EUR 13.400 EUR - 1.200 EUR 

Die Finanzplanung weist eine Reduzierung der liquiden Mittel um 1,2 TEUR aus. 
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5 Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der 

Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. Die 

Bestätigung der Westerauer Stiftung vom 13.04.2021 über die Richtigkeit und Vollständigkeit aller für 

den Jahresabschluss 2020 angeforderten Unterlagen liegt vor. 

6 Bilanz 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres (VJ) überein. Der Jahresüberschuss 

(0,6 TEUR) stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung 

überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- 

und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem abgestimmt. 

6.1 Aktiva 

Das Anlagevermögen der Stiftung hat einen Wert von 1.682 TEUR (VJ 1.682 TEUR). 

 Wald und Forsten 

Wald und Forsten Jahresabschluss 

31.12.2019 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2020 

Bilanzposten 1.2.1.3 1.682.137 EUR - 780.947 EUR 901.190 EUR 

Bei dem Posten Wald und Forsten handelte es sich sowohl um Grund und Boden als auch um stehendes 

Holzvermögen. Dieses ist nach den Zuordnungsvorschriften zur Verwaltungsvorschrift als Betriebs- und 

Geschäftsausstattung auszuweisen (Ziffer 6.1.2), was erstmals zum Jahresabschluss 2020 erfolgte.  

 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 
Jahresabschluss 

31.12.2019 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2020 

Bilanzposten 1.2.7 0 EUR + 780.947 EUR 780.947 EUR 

Hierbei handelt es sich um die Korrektur entsprechend Ziffer 6.1.1. 
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 Liquide Mittel 

Liquide Mittel Jahresabschluss 

31.12.2019 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2020 

Bilanzposten 2.4 173.311 EUR + 3.043 EUR 176.354 EUR 

Es bestand zum Bilanzstichtag im Wesentlichen ein Kontokorrentkonto mit einem Saldo von 56 TEUR 

sowie außerdem ein Termingeldkonto „Festzinssparen“ über 60 TEUR und ein weiteres Termingeldkonto 

„Wachstums-Sparen“ über 60 TEUR. Die Werte wurden durch Kontoauszüge belegt. 

6.2 Passiva 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Passivseite eingegangen. 

 Stiftungskapital aus Bilanzunterschied 

Stiftungskapital aus 

Bilanzunterschied 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2020 

Bilanzposten 1.011 1.682.094 EUR 0 EUR 1.682.094 EUR 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 GemHVO-Doppik vorgesehenen Mindestgliederung ab. 

Das durch unterschiedliche Betrachtungsweisen im Stiftungsrecht und im Haushaltsrecht entstandene 

Problem befindet sich seit Einführung doppischer Jahresabschlüsse für die Stiftungen in der Diskussion 

zwischen den Bereichen und dem RPA. Aktuell befindet sich eine Vereinbarung zwischen der Verwaltung 

und dem Innenministerium/Stiftungsaufsicht zu einer abgestimmten Vorgehensweise (zunächst für die 

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital) noch im Abstimmungsprozess. Das Stiftungskapital aus 

Bilanzunterschied wurde mit der Eröffnungsbilanz aus dem bei der Erstellung ermittelten 

Differenzbetrag zwischen Aktiva und Passiva berechnet. Veränderungen haben sich nicht ergeben.  

 Sonstige Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten Jahresabschluss 

31.12.2019 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2020 

Bilanzposten 4.7 13.183 EUR +  7.709 EUR 20.580 EUR 

 

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelte es sich um die Jahresabrechnung für die Bewirtschaftung 

der Stiftungswälder in Höhe von 18 TEUR. Die Jahresendabrechnung wurde in Abstimmung mit der 

Stiftungsverwaltung getroffen. Des Weiteren handelt es sich um einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 

2,6 TEUR. Dieser Betrag wird an die HL für deren Dienstleistungen (Stiftungsverwaltung) gezahlt. 

Einzelnachweise liegen vor.  
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7 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen 

nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. Im Anhang zum 

Jahresabschluss sind die Ergebnisse der verschiedenen Kontengruppen den Planwerten tabellarisch 

gegenübergestellt. Es ergaben sich nach Prüfung keine nennenswerten wesentlichen Positionen. 

Tabelle 3: Ergebnisentwicklung entsprechend MACH 

Jahr Erträge  Wald-

bewirtschaftung 

Zinserträge Aufwendungen 

Waldbewirt-

schaftung 

Übrige Verwaltungs-

aufwendungen 

Überschuss/ 

Unterschuss 

2010 20.845 1.889 5.615 2.053 15.066 

2011 4.846 1.986 3.656 2.255 922 

2012 8.101 1.634 4.296 2.336 3.103 

2013 20.765 669 14.798 2.686 3.950 

2014 28.391 524 22.977 2.600 3.338 

2015 8.748 72 11.161 3.158 - 5.499 

2016 26.221 105 22.688 3.020 618 

2017 20.322 514 9.958 3.227 7.651 

2018 10.811 680 8.098 3.396 - 4 

2019 20.433 522 11.780 2.984 6.191 

2020 22.492 434 19.011 3.319 596 

8 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Der Endbestand der 

liquiden Mittel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch 

richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem überein. 

Es ergaben sich nach Prüfung keine nennenswerten wesentlichen Positionen. 
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9 Anhang 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss, er enthält die nach § 51 Abs. 2 GemHVO 

erforderlichen Angaben. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. Die nach § 51 Abs. 3 

GemHVO-Doppik erforderlichen Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel sind beigefügt und 

wurden geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

10 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser gibt einen Überblick 

über die wichtigsten Ergebnisse des JA.  

Im Anhang zum JA wurde unter der Aktiva Position 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte erwähnt, dass das Holzvermögen durch ein forstwirtschaftliches Gutachten auf der Grundlage 

der erhobenen Forsteinrichtungsdaten neu bewertet wurde. Die Forstinventur fand 2013/2014 statt. Das 

Ergebnis wurde weder im Anhang zum JA noch im Lagebericht genannt und erläutert. Dieser Punkt wurde 

sinngemäß bereits im Prüfungsbericht 20141 besprochen und im Prüfungsbericht 20162  vertieft.  

11 Rücklagenentwicklung und Mittelverwendung 

2020 wurden keine Mittel für den Stiftungszweck (die Gewährung von Altersbeihilfen an bedürftige 

Personen und die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an bedürftige und begabte Studierende) 

ausgeschüttet. 

 

Tabelle 4: Rücklagenentwicklung 

Jahr Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

 Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

Anfangs-

stand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 15.066 15.066 

2012 0 0 0 0 15.066 0 921 15.987 

2013 0 0 1.241 1.241 15.987 15.000 1.862 2.849 

2014 1.241 0 1.580 2.821 2.849 0 2.370 5.219 

2015 2.841 0 1.335 4.157 5.219 0 2.003 7.222 

2016 4.157 0 0 4.157 7.222 0 0 7.222 

                                                      

1 Vgl. Bericht des RPA über die Prüfung des JA 2014 der Westerauer Stiftung Tz. 2.5 vom 21.07.2021. 

2 Vgl. Bericht des RPA über die Prüfung des JA 2015/2016 der Westerauer Stiftung Tz. 3.5 vom 30.08.2021. 
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Jahr Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

 Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

Anfangs-

stand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

2017 4.157 0 0 4.157 7.222 0 0 7.222 

2018 4.157 0 923 5.080 7.222 0 1.847 9.069 

2019 5.080 4 0 5.076 9.069 0 0 9.069 

2020 5.076 0 2.064 7.140 9.069 0 4.127 13.196 

Die Zweckrücklage dient gemäß der Steuererklärung für die Jahre 2017 bis 2019 der Förderung von 

begabten Student:innen der Musikhochschule Lübeck. Bedingt durch die Ergebnisentwicklung 

konnte dem Satzungszweck entsprechend zuletzt im Jahr 2013 eine Ausschüttung in Höhe von 

15 TEUR an Student:innen der Musikhochschule erfolgen. 

12 Erhalt des Stiftungsvermögens 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz (StiftG)). Die 

Stiftung hat im Prüfungsjahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 0,6 TEUR erwirtschaftet, der nach 

Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der HL vollständig in die Rücklagen der Stiftung einfließen 

soll.  

Stiftungskapital und Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied blieben konstant, sodass das 

Stiftungsvermögen nicht geschmälert wurde. Es wird jedoch vorsorglich darauf hingewiesen, dass 

stetige geringe Jahresüberschüsse und wiederholte Jahresfehlbeträge zu einer Reduzierung des 

Stiftungskapitals führen können. Dieses widerspricht dem StiftG und muss daher unbedingt 

vermieden werden.  

13 Zusammenfassung 

Insgesamt gibt der Jahresabschluss 2020 mit Anhang und Lagebericht ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wieder.  

Die Prüfung des RPA ergab, dass das Stiftungsvermögen in seinem Bestand nachweislich erhalten wurde.  

Auf die Durchführung eines Schlussgespräches wurde seitens des Bereichs Haushalt und Steuerung und 

der Stiftungsverwaltung verzichtet. Es steht dem Bereich Haushalt und Steuerung sowie der 

Stiftungsverwaltung frei, eine Stellungnahme zu dem Bericht abzugeben. Die Stellungnahme würde 

diesem Bericht im weiteren Verfahren als Anlage beigefügt. 

Das Ergebnis der Prüfung wird voraussichtlich am 21.06.2023 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur 

Vorbereitung der Beschlussfassung über den JA vorgestellt. 
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